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Atomausstieg ist besiegelt



 
2022 sollen die letzten Kernkraftwerke vom 
Netz



 
Größtmögliche Versorgung mit erneuerbaren 
Energien



 
Bis 2021 Anteil der erneuerbaren Energien an 
der Stromerzeugung in Bayern 50 %





 
Windenergie



 
Sonnenenergie



 
Wasserkraft



 
Biomasse



 
Geothermie



 
Abdeckung derzeit ca. 20 % des 
Stromverbrauchs und ca. 10 % des 
Wärmeverbrauchs



Relatore
Note di presentazione
Bundesministerium für Umwelt





 

Photovoltaik an Gebäuden
-

 
grds. Genehmigung nach BayBO

-
 

verfahrensfrei gem. Art. 57 Abs. 1 Nr. 3a  BayBO:
in und an Dach-

 
und Außenwandflächen 

auf Flachdächern
i.ü. bei Fläche bis zu 1/3 der Dachfläche

-
 

verfahrensfrei gem. Art. 57 Abs. 2 Nr. 9 BayBO:
im Geltungsbereich einer Ortsgestaltungssatzung
den Festsetzungen der Satzung entsprechend





 
Freiflächenphotovoltaik
-

 
grds. Genehmigung nach BayBO

-
 

verfahrensfrei bis Länge 9m und Höhe 3m
-

 
nicht privilegiert im Aussenbereich
d.h. Flächennutzungsplan oder          
Bebauungsplan





 
Windräder



 
Windparks



 
größter Nachholbedarf



 
bürokratische Hürden gesenkt



 
Zwischenzeitlich Gesellschaftlich akzeptiert



 
Platzbedarf



 
Großer Kapitalbedarf





 
Verfahrensfrei bis 10 m Höhe (Art. 57 I Nr

 
3 

BayBO


 
Verfahren nach BayBO

 
bis 50 m Höhe



 
Verfahren nach BImSchG

 
ab 50 m Höhe



 
Privilegiert im Außenbereich



 
Windkraft-Erlass
-

 
Verkürzung Dauer d. 

Genehmigungsverfahren
-

 
kein Lärmgutachten bei Abstand unter 1 km

-
 

Ausweitung der Flächen  





 
Wichtige Wachstumsbranche



 
Großer Kapitalbedarf der Betreibergesellschaft



 
Sehr niedriges Zinsniveau



 
Staatlich festgelegte Einspeisevergütung



 
Gute Renditemöglichkeit



 
Zusätzliche private Altersvorsorge



 
Beitrag für Umwelt





 
Investitionen in Errichtung von Erneuerbare-

 Energie-Anlagen
 

in Deutschland 2011:
-

 
Photovoltaik ca. 15 Mrd. €

-
 

Windenergie ca. 3 Mrd. €
-

 
Biomasse ca. 2 Mrd. €





 
Bürgeranlage als Modell der Zukunft



 
Von Privatpersonen gemeinschaftlich betrieben



 
Unmittelbare Beteiligung der Bürger



 
Transparenz für Bürger



 
Größere Akzeptanz



 
Beteiligung der Kommunen möglich





 
Aktiengesellschaft



 
GmbH



 
GmbH & Co KG



 
Genossenschaft





 
Kapitalgesellschaft



 
Grundkapital  aufgeteilt in Aktien



 
Aktie = Anteil an der Gesellschaft



 
Haftung begrenzt

Relatore
Note di presentazione
Nur bei größeren Windparks oder Solarparks
Großer Aufwand erhebliche Kosten 
 mehere deutsche Hersteller von Solarmdulen in Insolvenz
Große ausländische Konkurrenz insbes. Aisien







 
Personengesellschaft



 
Betrieb eines Handelsgewerbes



 
Komplementär = persönlich haftender 
Gesellschafter  (im Regelfall GmbH)



 
Kommanditisten
-

 
von der Geschäftsführung ausgeschlossen

-
 

Haftung bis zur Höhe der Einlage
-

 
Zahl der Gesellschafter nicht begrenzt

Relatore
Note di presentazione
nur





 
Zusammenschluss natürlicher oder jur. 
Personen



 
Weit gefasster Gesellschaftszweck



 
Ziel: Förderung der Mitglieder



 
Einfache Gründung



 
Offene Mitgliederzahl



 
Kein festes Stammkapital



 
Austritt ist möglich



 
Keine Verlustzuweisung an Investoren





 
Darlehen  
- feste Verzinsung 



 
Partiarisches Darlehen
-

 
am Gewinn beteiligt



 
Stille Beteiligung



 
Atypisch stille Beteiligung





 
Beteiligung mit Vermögenseinlage an 
Handelsgewerbe, dass anderer betreibt



 
Vermögenseinlage leisten



 
Gewinn-

 
und Verlustbeteiligung



 
Erfolgsabhängige Verzinsung



 
Verlustrisiko bis Betrag der Einlage



 
Keine Nachschusspflicht





 
Anlagemöglichkeiten



 
Risiko der Anlage



 
Laufzeit



 
Welches Unternehmen
-

 
Informationsmöglichkeiten durch BaFin

-
 

Prospektpflicht für Anbieter von Geldanlagen
in Deutschland





 
Werden von Unternehmen herausgegeben



 
Mindestzins wird festgelegt



 
Anleger wird unternehmerisch tätig



 
Befristete Laufzeit



 
Verlustbeteiligung bis Höhe Kapitaleinsatz



 
Keine Einlagensicherung



 
Nachrangige Behandlung bei Insolvenz 





 
Konstrukt der Geldanlage



 
Kapitalanlegergesellschaft sammelt Geld und 
investiert in einen oder mehrere Bereiche



 
Miteigentümer am Fondvermögen



 
Offene Fonds



 
Geschlossene Fonds





 
Finanzierung eines bestimmten 
Investitionsobjektes, z.B. Windpark



 
Anzahl der Gesellschafter begrenzt



 
Unternehmerische Beteiligung



 
Rechtsform in der Regel GmbH & Co KG



 
Prospektpflicht



 
Verlustzuweisung möglich



 
Keine Einlagensicherung





 
Wie ist der erste Kontakt?



 
Wann lauern Gefahren?
-

 
ungewöhnlich hohe Rendite

- unklare Produkt
-

 
Überweisung ins Ausland

-
 

Inhaber-
 

oder Orderschuldverschreibungen





 
Wer ist Vertragspartner?
-

 
Vertragspartner nicht klar erkennbar

-
 

ausländische Kapitalgesellschaft


 
Wie ist die Einlage abgesichert?
-

 
Einlagensicherung greift nur bei Sparbriefen, 
Spareinlagen oder Tagesgeld
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